
Berichtigung der Verordnung (EU) 2021/1986 des Rates vom 15. November 2021 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 405 vom 16. November 2021) 

Seite 4 Artikel 1 Einziger Absatz, neuer Artikel 1l Absatz 2

Anstatt: „(2) Die Verbote nach Absatz 1 gelten weder für die Bereitstellung einer Haftpflichtversicherung 
für belarussische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, sofern das versicherte Risiko in der 
Union belegen ist, noch für die Bereitstellung von Versicherungsleistungen für diplomatische oder 
konsularische Vertretungen von Belarus in der Union.“

muss es heißen: „(2) Die Verbote nach Absatz 1 gelten weder für die Bereitstellung einer Pflichtversicherung oder 
einer Haftpflichtversicherung für belarussische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 
sofern das versicherte Risiko in der Union belegen ist, noch für die Bereitstellung von 
Versicherungsleistungen für diplomatische oder konsularische Vertretungen von Belarus in der 
Union.“
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